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Kontrolle vonseiten der Sektion, ob die für die 

Ausübung der Tätigkeit vorgesehenen 

Voraussetzungen gegeben sind und eventuelle 

Anforderung zusätzlicher oder fehlender 

Unterlagen 

Einreichung des Eintragungsgesuches 

mit den vorgesehenen Unterlagen

Innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt des 

Eintragungsgesuches beschließt die Sektion 

über die Annahme oder Ablehung des Gesuches 

Wird das Gesuch angenommen, muss das 

Unternehmen innerhalb von 90 Tagen ab 

Erhalt des Schreibens über die Annahme des 

Gesuches, die Finanzgarantie vorlegen 

Innerhalb von 45 Tagen ab Erhalt der 

Finanzgarantie beschließt die Sektion über die 

Annahme oder Ablehung derselben 

Innerhalb von 10 Tagen nach Annahme der 

Finanzgarantie stellt das Sekretariat die 

Eintragungsverfügung aus 

Schriftliche Mitteilung an das Unternehmen, 

dass die Eintragungsverfügung in der 

Handelskammer abgeholt werden kann 

Mitteilung vonseiten des Sekretariats an das 

Nationale Komitee und an die 

Landesverwaltung, dass das Unternehmen 

eingetragen wurde 

Die ordentliche Eintragung hat eine Dauer von 5 Jahren ab dem Datum des Eintragungsbeschlusses in das 

Verzeichnis. Für die Erneuerung der Eintragung müssen 6 Monate vor Fälligkeit alle Unterlagen erbracht 

werden, die für die Eintragung notwendig sind und die das Fortbestehen der Voraussetzungen bestätigen. 

 


